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Abkürzungsverzeichnis

EJPD Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
EFD Eidgenössisches Finanzdepartement
FK-NR Finanzkommission des Nationalrats
SiK-SR Sicherheitspolitische Kommission des Ständerates
SiK-NR Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates
EZV Eidgenössische Zollverwaltung
GWK Grenzwachtkorps
KIS Kriminalpolizeiliches informationssystem
Fedpol Bundesamt für Polizei

DFJP Département fédéral de justice et police
DFF Département fédéral des finances
CdF-CN Commission des finances du Conseil national
CPS-CE Commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats
CPS-CN Commission de la politique de sécurité du Conseil national
AFD Administration fédérale des douanes
CGFR Corps des gardes-frontière
SIC Système d'information en matière de police criminelle
Fedpol Office fédéral de la police
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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Äussere Sicherheit

Die Nordwestschweiz sei bei der Zuteilung von neuen Stellen des Grenzwachtkorps
bisher zu kurz gekommen, so die einhellige Meinung des Landrates des Kantons Basel-
Landschaft, der mit einer Standesinitiative eine zusätzliche Aufstockung des
Grenzwachtkorps und die angemessene Verteilung der Ressourcen auf die Regionen
forderte. Demnach sollen die Personalressourcen des Grenzwachtkorps einerseits
erweitert und andererseits unter Berücksichtigung der Sicherheitssituation und
-bedürfnisse (z.B. Anteil an „grüner Grenze“) auf die Regionen verteilt werden, sodass
die grenzüberschreitende Kriminalität sowie die illegale Migration möglichst effektiv
bekämpft werden können. In der Wintersession 2015 gab der Ständerat der
Standesinitiative mit 31 zu 8 Stimmen Folge. Ende Januar 2016 schloss sich auch die
SiK-NR diesem Entscheid an, womit mit der Ausarbeitung eines Entwurfs zur Umsetzung
des Anliegens begonnen werden kann. 1

STANDESINITIATIVE
DATUM: 26.01.2016
KARIN FRICK

Zur Umsetzung der Standesinitiative des Kantons Basel-Landschaft für eine zusätzliche
Aufstockung des Grenzwachtkorps und die angemessene Verteilung der Ressourcen
auf die Regionen erachtete die SiK-NR die Ausarbeitung einer Gesetzesvorlage als nicht
zielführend. Stattdessen beantragte sie der FK-NR im Rahmen deren Beratungen des
Voranschlages 2017 die Aufstockung des Grenzwachtkorps um 36 Stellen. Die
Finanzkommission lehnte diesen Antrag jedoch ab, worauf die SiK-NR denselben selbst
direkt bei der Beratung des Voranschlages 2017 stellte, damit jedoch in der
Einigungskonferenz scheiterte.

Im Mai 2017 wurde auch vom Kanton St. Gallen eine Standesinitiative (Kt.Iv. 17.311)
eingereicht, die ebenfalls eine Aufstockung des Grenzwachtkorps forderte. Diesem
Vorstoss gab der Ständerat im Herbst 2017 keine Folge, nachdem seine vorberatende
SiK versprochen hatte, sich vom EFD über die Entwicklungen im Personalbestand des
Grenzwachtkorps und einen allfälligen Aufstockungsbedarf ins Bild setzen zu lassen
und, sollte letzterer gegeben sein, bei den Beratungen des Voranschlags 2018 einen
entsprechenden Antrag einzureichen.

Als sich die SiK-NR im Oktober 2017 mit den beiden Standesinitiativen befasste,
beschloss sie, der FK-NR 30 zusätzliche Stellen für das Grenzwachtkorps zu beantragen
oder, sollte die Finanzkommission den Antrag ablehnen, diesen selbst in die Beratungen
zum Voranschlag 2018 einzubringen. Gleichzeitig beantragte sie dem Nationalrat, die
Standesinitiative aus Basel-Landschaft abzuschreiben und jener des Kantons St. Gallen
keine Folge zu geben, da mit dem Aufstockungsantrag im Rahmen des Voranschlages
2018 dem Anliegen Rechnung getragen werde.

Nachdem die Aufstockung jedoch wider der allgemeinen Erwartung bei den Beratungen
des Voranschlages 2018 erneut gescheitert war, beschäftigte sich in der Wintersession
2017 der Nationalrat mit den beiden Vorstössen. Die grosse Kammer stimmte einem
Ordnungsantrag Leutenegger Oberholzer (sp, BL) zu, der verlangte, die beiden
Standesinitiativen von der Traktandenliste zu nehmen. Damit wollte man die Möglichkeit
erhalten, das Anliegen nochmals zu behandeln und im Falle des St. Galler Vorstosses
einen ordnungsgemässen Antrag auf Folgegeben zu stellen. 2

STANDESINITIATIVE
DATUM: 13.12.2017
KARIN FRICK

Nachdem der Vorsteher des EFD die SiK-NR über die Lage an der Grenze und die Frage
des Personalbestandes beim Grenzwachtkorps informiert hatte, erachtete die
Kommission eine Aufstockung des Grenzwachtkorps als notwendig. Diese soll über die
Beratungen des Voranschlages 2019 erreicht werden. Im April 2018 beschloss die SiK-
NR daher, an den beiden Standesinitiativen der Kantone Basel-Landschaft (15.301) und
St. Gallen (17.311) festzuhalten, um den politischen Druck zur Aufstockung des
Grenzwachtkorps aufrechtzuerhalten. Obwohl sie die Ausarbeitung einer
Gesetzesvorlage als nicht zielführend erachtete, beantragte sie ihrem Rat, der
Standesinitiative des Kantons St. Gallen Folge zu geben und die Frist für die
Standesinitiative Basel-Landschaft um ein Jahr zu verlängern. 3

STANDESINITIATIVE
DATUM: 09.04.2018
KARIN FRICK
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Stillschweigend folgte der Nationalrat in der Herbstsession 2018 den Anträgen seiner
SiK und gab dem Anliegen, das Grenzwachtkorps aufzustocken, noch eine Chance. Er
verlängerte die Frist für die Standesinitiative Basel-Landschaft (Kt.Iv. 15.301) um ein
Jahr und gab jener des Kantons St. Gallen (Kt.Iv. 17.311) Folge. 4

STANDESINITIATIVE
DATUM: 27.09.2018
KARIN FRICK

Im Gegensatz zur SiK-SR, welche die von verschiedenen Kantonen vorgebrachte
Forderung nach einer Aufstockung des Grenzwachtkorps (siehe Kt.Iv. SG 17.311, Kt.Iv.
GR 17.318 und Kt.Iv. VS 18.307) durch das Vorsehen von 44 zusätzlichen Vollzeitstellen
für das GWK im Voranschlag 2019 als erfüllt betrachtete, gab sich die SiK-NR damit
nicht zufrieden. Dass die Besetzung der neuen Stellen gemäss Beschluss des
Bundesrates im Rahmen des Programms DaziT vorgenommen werden und damit erst
schrittweise in den kommenden Jahren erfolgen soll, entspreche nicht dem Beschluss
des Parlaments, kritisierte die Mehrheit der nationalrätlichen Kommission. Sie hätte
gern sofort neues Grenzwachtpersonal angestellt gesehen. Die Minderheit bezeichnete
das Vorgehen des Bundesrates indes als «pragmatisch und angemessen». Mit 15 zu 9
Stimmen beantragte die Kommission ihrem Rat die Fristverlängerung für die
Standesinitiative Basel-Landschaft (Kt.Iv. 15.301), da deren Hauptanliegen weiterhin
nicht erfüllt sei. Der Nationalrat folgte diesem Antrag in der Frühjahrssession 2019
stillschweigend und verlängerte die Behandlungsfrist bis zur Herbstsession 2020. 5

STANDESINITIATIVE
DATUM: 22.03.2019
KARIN FRICK

In der Herbstsession 2020 sprach sich der Nationalrat mit 120 zu 69 Stimmen bei 4
Enthaltungen dafür aus, die Standesinitiative Basel-Landschaft für eine Aufstockung
des Grenzwachtkorps abzuschreiben. Er folgte damit dem Mehrheitsantrag seiner SiK,
die nach Anhörung einer EFD-Delegation zum Schluss gekommen war, dass es die
Flexibilisierung der EZV im Rahmen des fortschreitenden Transformationsprogramms
DAZIT erlaube, zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Grenze einzusetzen,
womit das Anliegen der Standesinitiative erfüllt sei. Eine Minderheit hatte vergeblich
beantragt, an der Initiative festzuhalten, um den Druck auf den Bundesrat
aufrechtzuerhalten, die geforderten Stellen tatsächlich zu besetzen. 6

STANDESINITIATIVE
DATUM: 25.09.2020
KARIN FRICK

Indem es der Ständerat in der Wintersession 2020 seiner Schwesterkammer gleichtat
und die Standesinitiative Basel-Landschaft für eine Aufstockung des Grenzwachtkorps
abschrieb, erledigte er das Geschäft endgültig. Die Kantonskammer folgte dabei
stillschweigend ihrer SiK, die die Abschreibung einstimmig (bei einer Enthaltung)
beantragt hatte. Sie hatte keinen gesetzlichen Handlungsbedarf mehr erkannt, da die
Mitarbeitenden der EZV dank des eingeleiteten Transformationsprozesses flexibler
eingesetzt und in Konsequenz mehr Grenzübergänge und Kontrollpunkte besetzt
werden könnten. 7

STANDESINITIATIVE
DATUM: 16.12.2020
KARIN FRICK

Öffentliche Ordnung

Obwohl der Chef des EJPD im Nationalrat — und Sprecher kantonaler Behörden in
einem weniger öffentlichen Kreis — die geäusserten Bedenken zu widerlegen suchten,
verdichtete sich die Opposition gegen das Projekt. Der Parteitag der SPS sagte ihm
grundsätzlich den Kampf an. In Basel-Land wurde gegen einen Kreditbeschluss des
Landrats zugunsten des KIS das Referendum ergriffen, in anderen Kantonen eine
Kreditgewährung für 1980 noch ausgesetzt. Ein Rechtsgutachten, das die Zürcher
Regierung einholte, stellte Mängel fest. Dies alles veranlasste die zuständigen Behörden,
den Speicherungsbereich auf rein kriminalpolizeiliche Informationen zu beschränken
und das ganze Projekt zu überarbeiten. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.12.1979
PETER GILG

In Erfüllung eines Postulats der SiK-SR veröffentlichte der Bundesrat im Juni 2022
einen Bericht zur Bekämpfung des Hooliganismus. Darin betonte er zuallererst, dass
die Polizeihoheit bei den Kantonen liege und dem Bund somit nur eine subsidiäre und
sektorielle Kompetenz in diesem Bereich zufalle. Für den Erlass und den Vollzug von
Massnahmen zur Gewaltbekämpfung an Sportveranstaltungen, sowohl gegenüber
Gewalttäterinnen und -tätern als auch gegenüber den Sportklubs, seien die Kantone
zuständig. Diese verfügten mit dem Hooligan-Konkordat tatsächlich über das nötige
Instrumentarium, um Gewalt bei Sportveranstaltungen zu verhindern. «Es ist nicht
ersichtlich, welche anderen gesetzgeberischen Massnahmen ergriffen werden könnten,

BERICHT
DATUM: 22.06.2022
KARIN FRICK
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die wirkungsvoller wären», konstatierte die Regierung. Sie erwarte allerdings von den
Kantonen, dass diese ihre Bewilligungspflicht dazu nutzten, den Klubs schärfere
Auflagen zu Massnahmen gegen Hooliganismus zu machen. Des Weiteren seien
Massnahmen, die zur Bekämpfung der Covid-Pandemie eingeführt wurden, namentlich
personalisierte Tickets, die Aufhebung von Stehplätzen und Restriktionen bei den
Gästefans, seiner Auffassung nach auch nach der Pandemie flächendeckend
fortzuführen, hielt der Bundesrat fest. Zudem forderte er von den Kantonen Basel-
Stadt und Basel-Landschaft den Beitritt zur revidierten Fassung des Hooligan-
Konkordats sowie von allen Kantonen, dass sie vermehrt Meldeauflagen aussprechen,
mehr Personal für die Täteridentifikation einsetzen und den Dialog zwischen Polizei und
Fans intensivieren.
Soweit es ihm aufgrund der Kompetenzordnung möglich sei, nehme der Bund die
Kantone und Klubs in die Pflicht, indem sich das Fedpol an operativen Spielbesuchen
beteilige und Massnahmen gegen gewalttätige Personen beantrage. Zur Unterstützung
stelle er das Informationssystem «Hoogan» bereit, das den Kantonen zur polizeilichen
Lagebeurteilung von anstehenden Spielen diene. Darüber hinaus engagiere sich das
Fedpol, u.a. in seiner Rolle als National Football Information Point, im internationalen
Informationsaustausch und bringe Good Practices aus dem Ausland in der Schweiz ein.
Gegen gewaltbereite Fans erlasse der Bund Ausreise- bzw. Einreiseverbote und nehme
entsprechende Grenzkontrollen vor. Nicht zuletzt beteilige er sich an der Finanzierung
der Forschungsstelle «Gewalt bei Sportveranstaltungen» der Universität Bern. Um die
Kantone und Klubs noch besser zu unterstützen, drückte der Bundesrat seinen Willen
aus, die Hoogan-Datenbank an neue Anforderungen anzupassen und sie – nebst dem EV
Zug, der sie jetzt schon dafür nutzt – weiteren Sportklubs für elektronische
Eingangskontrollen zur Verfügung zu stellen sowie Abklärungen zur elektronischen
Kontrolle von Meldeauflagen zu unterstützen. 9
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138; Politische Erklärung der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz 1979-1983. Bern 1979. S. V; Presse vom 12.12.79
9) Bericht BR vom 22.6.22; Blick, CdT, 23.6.22; SGT, 24.6.22

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.65 - 01.01.24 3


